
Informationen  für Eltern und Schülerinnen und 
Schüler unserer 8. und 9. Klassen



Wie geht es los? 

 Auslandsaufenthalt planen und organisieren: 

 Wann?

 Wohin?

 Eigenständig oder mit einer Organisation 

 Internatsbesuch oder Familie mit Schulbesuch 

 Private oder öffentliche Schule

 Antrag auf Auslandsaufenthalt im Schulbüro abgeben

 Bewilligung von Herrn Zipp-Veh erhalten 



Wann? - Option 1: 
Early bird - Auslandsaufenthalt in Kl. 9 

 Keine direkte Versetzungsproblematik wie in 
Klasse 10, Bewilligung nach individueller 
Bewertung

 Übergang in Klasse 10 nach Rückkehr i.d.R.  
möglich, Orientierung an den Vorgaben für 
Klasse 10/11 – aber: der Erste Schulabschluss 
(ESA) wird erst in Klasse 10 durch Erreichen 
des MSA erworben 

 Wiedereinstieg in Klasse 9 (Wdh.) nach 
Rückkehr ebenfalls möglich



Wann? - Option 2:   
Beliebt - Ein Jahr nach Kl. 9
 Notendurchschnitt im Jahreszeugnis 9 am Hochrad von 2,0 (oder 

besser) in Deutsch, Mathematik, Englisch und 2. FS: 

➢ Übergang in die Studienstufe (Klasse 11) ohne Nachschreiben der SÜP 
möglich, MSA wird erst in Klasse 11 erworben

 Notendurchschnitt im Jahreszeugnis 9 am Hochrad schwächer als 2,o 
in Deutsch, Mathematik, Englisch und 2. FS: 

➢ Nachschreiben der SÜP in Deutsch, Mathematik, Englisch nach den 
Sommerferien zur Versetzung in die Studienstufe (Klasse 11) -
Versetzungsvoraussetzung in den SÜP: Nur eine 5, keine 6, 
Durchschnitt 4,0 (oder besser), MSA wird erst in Klasse 11 erworben

 Oder: Wiedereinstieg in Klasse 10 nach Rückkehr



Wann? - Option 3: 
Unsere Empfehlung - 1 Jahr nach Kl. 10

Stressfreier Abschluss des 10. Jahrgangs 
(ÜP) mit Versetzung in die Studienstufe 
und Erreichen des MSA 

Ein ganzes Jahr Auslandserfahrung als 
wahres „Gap year“ während der Schulzeit

Gut vorbereitet in die Studienstufe

Das Beste aus beiden Welten!  



Wann? - Option 4:  
Kurzer Aufenthalt: 1. Halbjahr Kl. 10 
 Beurlaubung im ersten Halbjahr 

 Reguläre Teilnahme an ÜP im Februar/Mai bzw. April 
inkl. schriftlichem und mündlichem Teil

→ Versetzung in die Studienstufe nach Verrechnung 
der ÜP 10 mit den Unterrichtsleistungen im 2. 
Halbjahr zu Jahresnoten 



Wann? - Option 5:  
Kurzer Aufenthalt: 2. Halbjahr Kl. 10
 Durchschnitt von mind. 3,0 im 1. Hj. 10 in Deutsch, 

Mathematik, Englisch und 2. Fremdsprache: 
➢ Übergang in die Studienstufe (Klasse 11) ohne Nachschreiben 

der SÜP möglich, MSA wird erst in Klasse 11 erworben

 Durchschnitt schlechter als 3,0 im 1. Hj. 10 in Deutsch, 
Mathematik, Englisch und 2. Fremdsprache: 
➢ Nachschreiben der SÜP in Deutsch, Mathematik und 

Englisch nach den Sommerferien zur Versetzung in die 
Studienstufe (Klasse 11) - Versetzungsvoraussetzung in den 
SÜP: Nur eine 5, keine 6, Durchschnitt 4,0 (oder besser), 
MSA wird erst in Klasse 11 erworben



Profil- und Fächerwahl 
Studienstufe

 Bei ganzjährigem Auslandsaufenthalt in Jg. 10 oder im 
zweiten Hj. Jg. 10:  

➢ Informationen zu Überprüfungen 10 und 
Versetzungsvoraussetzungen in die Studienstufe per 
Email 

➢Wahl des Profils und weiterer Fächer der Studienstufe 
ggf. auch per E-Mail (Ansprechpartner: T. Mönkehaus)



Nützlicher Link / Dokumente
 Auf unserer Homepage unter Mittelstufe sind folgende Downloads zu 

finden:

➢ Unsere Regelung zu Auslandsaufenthalten

➢ Unser Antrag zur Beurlaubung zwecks Auslandsaufenthalt

 Hier klicken: https://www.gymnasium-hochrad.de/stufen/mittelstufe/

https://www.gymnasium-hochrad.de/stufen/mittelstufe/

